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STADTGEMEINDE NEULENGBACH 
 

 VERHANDLUNGSSCHRIFT Nr. GR/126/2015 
 

über die  

ÖFFENTLICHE SITZUNG  
DES GEMEINDERATES 

 

Am: 26.Mai 2015  

Beginn: 19.30 Uhr 

Ende: 20:40 Uhr 

Die Einladung erfolgte fristgerecht durch Einzeleinladung. 

Anwesend waren: 

 Vorsitzende(r): 

Herr BGM Franz Wohlmuth VPN  

 stv. Vorsitzende(r): 

Herr Ing.Mag.Vizebgm. Alois Heiss ÖVP  

 Stadträte: 

Herr STR Josef Fischer SPÖ  
Herr STR Mag.Dr. Raimund Heiss VPN  
Herr STR Dipl.-Ing. Ferdinand Klimka VPN  
Frau STR Mag. Barbara Löffler Grüne  
Frau STR Vizepräs. Beate Raabe-Schasching MA
 SPÖ 

 

Herr STR Jürgen Rummel VPN  
Herr STR Gerhard Schabschneider VPN  

 Gemeinderäte: 

Herr GR Christoph Bauer VPN  
Frau GR DI Barbara Doupovec VPN  
Herr GR Mario Drapela SPÖ  
Frau GR Sabine Engelmaier-Zinner MBA BEd
 Grüne 

 

Herr GR Ewald Figl VPN  
Herr GR ÖkRat Karl Gfatter VPN  
Herr GR DI Alfred Hackl SPÖ  
Frau GR Andrea Hackl SPÖ  
Frau GR Magdalena Hajek VPN  
Herr GR Karl Hollaus VPN  
Herr MAS GR Michael Hütter VPN  
Herr Jugend-GR Bernhard Karrer VPN ab 19:49 Uhr (TOP 3) 
Frau GR Sonja Koschina MA NEOS  
Herr GR Ing. Florian Lang FPÖ  
Herr GR Peter Matzel FPÖ  
Herr GR Eduard Müller VPN  
Herr EU-GR DI Thomas Mutzl Grüne  
Frau GR Michaela Rauschka Grüne  
Herr GR Manfred Schweighofer SPÖ  
Herr GR Mag.jur. Florian Steinwendtner VPN  
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 Beratende Stimme: 

Herr AL Christian Kogler  

 Schriftführer: 

Frau Andrea Birkner  
 
 

Nicht anwesend waren: 
 

 Stadträte: 

Frau STR Maria Rigler VPN entschuldigt 

 Gemeinderäte: 

Herr GR Michael Braitner MA SPÖ entschuldigt 
Herr GR Christof Fischer SPÖ entschuldigt 
Herr GR Ing. Stefan Wisberger VPN entschuldigt 
 

Anwesenheitsverhältnis: TOP 1 – 2  28/33 
        TOP 3 – 20 29/33 
 
Die Sitzung war beschlussfähig und öffentlich. 
 
Vor Eingang in die Tagesordnung wird folgender Dringlichkeitsantrag vorgelegt: 
 
9.1  Stadtlauf 2015 
 
Der Antrag auf Aufnahme in die Tagesordnung wird einstimmig angenommen. 
 
 
Es ergibt sich daher folgende Tagesordnung: 
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TAGESORDNUNG: 

Öffentliche Sitzung 

 1.  Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 2.  Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls 
 3.  Ergänzungswahlen in die Gemeineratsausschüsse 
 4.  Bestellung eines EU-Gemeinderates bzw. einer EU-Gemeinderätin 
 5.  Bestellung eines Umweltgemeinderates bzw. einer Umweltgemeinderätin 
 6.  Bestellung eines Bildungsgemeinderates bzw. einer Bildungsgemeinderätin 
 7.  Energieliefervereinbarung 
 8.  Teilbebauungsplan "Liebfrauenhof" 
 9.  Bausperre in der KG Emmersdorf AZ 1923/2015 
 9.1.  Stadtlauf 2015 (Dringlichkeitsantrag) 
 10.  Park&Ride-Anlage Neulengbach; Sanierung der Beleuchtungsanlage 
 11.  Verein Einfach L(i)ebenswert" - Ansuchen um finanzielle Unterstützung 
 12.  Unterstützung Oldtimer Club Neulenbach 
 13.  Unterstützung Mag. Corinne Juffinger - Kultur-Frühstück 
 14.  Leihgaben für die Ausstellung "Wally Neuzil. Ihr Leben mit Egon Schiele" - Ansuchen 

um Verlängerung 
 15.  Neulengbacher Kommunalservice Ges.m.b.H. - Jahresabschluss zum 31.12.2014 
 16.  Dorfgemeinschaft Markersdorf -  Förderungsansuchen für  Kanaleinmündungsabgabe 
 17.  Dorfgemeinschaft Markersdorf -  Förderungsansuchen für Wasseranschlussabgabe 
 18.  Sanitätsgemeinde Neulengbach - KG St.Christophen 
 19.  Sonderpädagogische Ferienbetreuung im SPZ Neulengbach - St. Christophen 
 20.  Übernahme in das öffentliche Gut - KG Emmersdorf AZ 1687/2015 
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PROTOKOLL: 
 
  

TOP  1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

Berichterstatter: Bgm.Franz Wohlmuth 
 
Sachverhalt 
 
Herr Bürgermeister begrüßt die anwesenden Damen und Herren des Gemeinderates sowie die anwe-
senden Zuhörer und die Vertreter der Presse. Er stellt die ordnungsgemäße Einladung und mit einem 
Anwesenheitsquorum von 28/33 die Beschlussfähigkeit fest. 
 
 

 

 

 

Sachbearbeiter: DIR zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  2. Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls 

 

Berichterstatter: BGM Franz Wohlmuth 
 

Sachverhalt: 

Nachdem das Protokoll der letzten Sitzung den Fraktionen bereits zugegangen ist, wird auf 
eine Verlesung verzichtet. Zum vorliegenden Protokoll sind keine Einwendungen eingelangt. 
Somit gilt das Protokoll als genehmigt. 

 

 

Sachbearbeiter: DIR zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  3. Ergänzungswahlen in die Gemeineratsausschüsse 

 

Berichterstatter: Bgm. Franz Wohlmuth 

Sachverhalt: 
 
Von der Wahlpartei Bürgermeister Wohlmuth und sein Team (ÖVP) wurden mit Schreiben vom 12. 
Mai 2015 folgende Abberufungen und Neunominierungen als Mitglied im Prüfungsausschuss und 
Ausschuss für Generationen, Familie und Soziales bekannt gegeben: 
 
Gemeinderatsausschuss   abberufene Mitglieder 

Prüfungsausschuss    GR Mag. Florian Steinwendtner 
 
Generationen, Familie und Soziales  GR Bernhard Karrer 
       
Von der Wahlpartei Bürgermeister Wohlmuth und sein Team wurden folgende Gemeinderatsmitglie-
der für die Ergänzungswahlen vorgeschlagen: 
 
 
Gemeinderatsausschuss   vorgeschlagene Mitglieder 

1) Prüfungsausschuss    GR Bernhard Karrer 
 

2) Generationen, Familie und Soziales  GR Mag. Florian Steinwendtner 
     
 
Sowohl die Abberufung als auch der Vorschlag für die Ergänzungswahlen wurden ordnungsgemäß 
von mehr als der Hälfte der Gemeinderäte der Wahlpartei ÖVP unterschrieben. 
 
 
Zuständigkeit: 
Die Zuständigkeit liegt gem. § 35 Zif. 7 NÖ Gemeindeordnung beim Gemeinderat. In der Gemeinde-
ratssitzung sind die Ergänzungswahlen unter Berücksichtigung der Bestimmungen von § 103 NÖ 
Gemeindeordnung durchzuführen. 
 
Zu Wahlhelfern/Stimmenzählern wurden ernannt: 
 
Herr GR Maria Drapela 
Herr GR Michael Hütter MAS 
 
Die Wahlen wurden in zwei getrennten Wahlgängen mit vorbereiteten Stimmzetteln abgehalten und 
wurde für diesen Vorgang von Herrn BGM Franz Wohlmuth die Sitzung in der Zeit von 19:50 Uhr bis 
20:00 Uhr unterbrochen. 
 

Wahlergebnis: 
Ad 1) Mitglied des Prüfungsausschusses: 

Insgesamt 29 abgegebene Stimmen, davon 27 gültige Stimmen lautend auf Herrn GR Bern-
hard Karrer, 2 ungültige Stimmen. 

Ad 2) Mitglied des Ausschusses für Generation, Familie und Soziales: 
Insgesamt 29 abgegebene Stimmen, davon 27 gültige Stimmen lautend auf Herrn GR 
Mag.Florian Steinwendtner, 2 ungültige Stimmen. 

 

Die Wahl wird von Herrn GR Bernhard Karrer und Herrn GR Mag.Florian Steinwendtner auf 
Frage des Bürgermeisters hin jeweils angenommen. 

 

Sachbearbeiter: AV zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  4. Bestellung eines EU-Gemeinderates bzw. einer EU-Gemeinderätin 

 

Berichterstatter: Bgm. Franz Wohlmuth 

Sachverhalt: 

 
Gemäß § 30a NÖ Gemeindeordnung können Mitglieder des Gemeinderates mit besonderen Aufga-
ben bestellt werden: 
 
Das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten und die Vertretung der 
Europäischen Kommission in Österreich möchte GemeindevertreterInnen als Europa-Beauftragte 
gewinnen und ihnen Wissen, Erfahrung und Kontakte vermitteln – damit die EU auch in der Gemeinde 
(be)greifbarer wird. Diese Europa-Beauftragten sollten – ähnlich wie Gemeindereferenten für Umwelt- 
oder Jugendfragen – als Ansprechpartner und Drehscheiben für EU-Themen in den Gemeinden fun-
gieren. 
 
Regelmäßige Newsletter per E-Mail zielen darauf ab, den EU-Beauftragten knapp gefasste Informati-
onen und Fakten zu aktuellen bzw. in der Öffentlichkeit kontroversiell diskutierten EU-Fragen zu 
übermitteln. 
  
Zudem wird den EU-Beauftragten mithilfe finanzieller Mittel der Europapartnerschaft die Möglichkeit 
geboten, an maßgeschneiderten Aus- und Weiterbildungsseminaren in den Bundesländern teilzu-
nehmen.  
 
Auf Grund der Bedeutung und der Auswirkungen der EU auf die Gemeindeebene wird vorgeschlagen, 
Frau STR

in
 Maria Rigler als EU-Gemeinderätin zu bestellen. 

 
Zuständigkeit: 
Die Betrauung hat auf Grund der Bestimmung von § 30 a NÖ Gemeindeordnung durch den Gemein-
derat zu erfolgen. 
 
 

Beschlussantrag: 
 

Der Gemeinderat wolle Frau STRin Maria Rigler zur EU-Gemeinderätin der Stadtgemeinde 
Neulengbach bestellen. 
 
 

 

 

Beschluss: 
Der Antrag wird angenommen. 
 
Frau STR

in
 Rigler hat Herrn BGM Wohlmuth gebeten, auszurichten, dass sie im Falle der 

Bestellung zur EU-Gemeinderätin die Wahl gerne annimmt. 

 

 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig. 

  

Sachbearbeiter: AV zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  5. Bestellung eines Umweltgemeinderates bzw. einer Umweltge-
meinderätin 

 

Berichterstatter: Bgm. Franz Wohlmuth 

Sachverhalt: 
 

Gem. § 9 des NÖ Umweltschutzgesetzes sind in jeder Gemeinde zur Wahrung der Interes-
sen des Umweltschutzes im eigenen Wirkungsbereich vom Gemeinderat aus seiner Mitte ein 
oder mehrere Umweltgemeinderätinnen bzw. Umweltgemeinderäte nach dem Verhältnis-
wahlrecht zu bestellen. 
Ihnen kommen im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde die gleichen Aufgaben wie einem 
Umweltschutzorgan (§ 13) zu. Sie haben ihre Berichte dem Gemeinderat zu erstatten. Über-
dies haben sie den zuständigen Gemeindeorganen Empfehlungen für die in einem bestimm-
ten Fall zu treffenden Maßnahmen im Interesse des Umweltschutzes zu geben. 
 
Zur Information: 
 

§ 7 Aufgaben der Umweltschutzorgane 
 

(1) Werden durch ein Umweltschutzorgan schädigende Eingriffe in die Umwelt, durch die 
Rechtsvorschriften verletzt werden, wahrgenommen, so hat es jene Personen, die die 
Eingriffe durchgeführt oder veranlasst haben, sowie die Eigentümerin bzw. den Ei-
gentümer des betroffenen Grundstückes über den Missstand und die möglichen Fol-
gen einschließlich der Rechtsfolgen zu informieren. 
 

(2) Wird der Missstand nicht innerhalb angemessener Frist behoben, so ist der Sachver-
halt den zuständigen Behörden mitzuteilen. Gleichzeitig ist eine Anzeige an die Be-
zirksverwaltungsbehörde zu erstatten. 
 
 

(3) Wenn es sich um einen schwerwiegenden oder wiederholten Eingriff in die Umwelt 
handelt, so hat das Umweltschutzorgan ohne vorausgehende Information (Abs. 1) ei-
ne Mitteilung und Anzeige (Abs. 2) zu erstatten. 
 

(4) Personen, die schädigende Eingriffe (Abs. 1) durchgeführt oder veranlasst haben so-
wie Eigentümerinnen bzw. Eigentümer von betroffenen Grundstücken sind von Um-
weltschutzorganen über die gesetzten Maßnahmen (Abs. 2 und 3) zu informieren. 
 

 
Von Seiten der Wahlpartei Bürgermeister Wohlmuth und sein Team (ÖVP) wird mit Schrei-
ben vom 22.4.2015 Frau GR Michaela Rauschka als Umweltgemeinderätin vorgeschlagen. 
 
 

Finanzierung: 
Keine finanzielle Auswirkung, da für diese Funktion keine Entschädigung vorgesehen ist. 
 
 

Beschlussantrag: 
 

Der Gemeinderat wolle Frau GR Michaela Rauschka zur Umweltgemeinderätin der Stadt-
gemeinde Neulengbach bestellen. 
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Beschluss: 
Der Antrag wird angenommen. 
 
Frau GR Michaela Rauschka nimmt die Bestellung zur Umweltgemeinderätin der Stadtgemeinde Neu-
lengbach an. 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig. 

  

Sachbearbeiter: AV zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  6. Bestellung eines Bildungsgemeinderates bzw. einer Bildungsge-
meinderätin 

 

Berichterstatter: Bgm. Franz Wohlmuth 

Sachverhalt: 
 
 
Gemäß § 30a NÖ Gemeindeordnung sind Mitglieder des Gemeinderates mit besonderen Aufgaben zu 
bestellen: 
 
Mitglieder des Gemeinderates können zur Wahrung der Interessen der Gemeinde im eigenen Wir-
kungsbereich vom Gemeinderat mit besonderen Aufgaben betraut werden. Jedenfalls sind Jugend-
gemeinderäte und Bildungsgemeinderäte zu bestellen. Sie haben ihre Berichte dem Gemeinderat 

zu erstatten und haben den zuständigen Gemeindeorganen Empfehlungen für die in diesen Bereichen 
in einem bestimmten Fall zu treffenden Maßnahmen zu geben. 
 
Der Gemeinderat hat bereits einen Jugendgemeinderat bestellt, nun wäre ein Bildungsgemeinderat 
bzw. eine Bildungsgemeinderätin zu bestellen.  
 

Auf Grund der Tatsache, dass Frau STR
in Vizepräs. Beate Raabe-Schasching MA bereits in ihrer 

Funktion als Stadträtin mit dem Zuständigkeitsbereich Bildung beauftragt ist, wird vorgeschlagen, Frau 
STR

in
 in Entsprechung der Bestimmungen von § 30a NÖ Gemeindeordnung auch formell zur Bil-

dungsgemeinderätin zu bestellen. 
 
Hinweis: 
Die Funktion von Jugend- und Bildungsgemeinderäten löst keine Bezahlung von weiteren Bezügen 
aus. 
 
Zuständigkeit: 
Die Betrauung hat auf Grund der Bestimmung von § 30 a NÖ Gemeindeordnung durch den Gemein-
derat zu erfolgen. 
 
 

Beschlussantrag: 
 

Der Gemeinderat wolle Frau STR Vizepräs. Beate Raabe-Schasching MA zur Bildungsge-
meinderätin der Stadtgemeinde Neulengbach bestellen. 
 
 

 

 

Beschluss: 
Der Antrag wird angenommen. 
 
Frau STR

in
 Vizepräs.Beate Raabe-Schasching MA nimmt die Bestellung zur Bildungsgemeinderätin 

an. 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig. 

  

Sachbearbeiter: AV zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  7. Energieliefervereinbarung 

 

Berichterstatter: Bgm. Franz Wohlmuth 

Sachverhalt: 
 
 

a) Strom 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 1.10.2007 hat der Gemeinderat der Stadtgemeinde Neulengbach ein 
Angebot der EVN für eine neue Energieliefervereinbarung für Strom  (Vertragsdauer 01.09.2007 bis 
31.08.2011) angenommen. Das Angebot hat sich rein auf den Energiepreis, nicht auf die fixen netz-
abhänhigen Kosten sowie die Steuern und Abgaben bezogen. Die kW/h kostet derzeit 5,6199 Cent. 
Der Energiepreis pro kW/h hat sich mit dem Tarifmodell „Business Strom Universal Float“ seit dem 
Jahr 2008 von 8,1608 Cent auf nunmehr 5,6199 Cent reduziert. 
Derzeit betragen die reinen Energiekosten pro Jahr rd. € 90.000,00. 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 29.11.2011 hat der Gemeinderat der Stadtgemeinde Neulengbach 
ein Angebot der EVN für eine neue Energieliefervereinbarung für Strom  (Vertragsdauer 01.09.2011 
bis 31.08.2015) angenommen. Das Angebot hat das Tarifmodell „Business Strom Universal Float“ zur 
Grundlage gehabt. Während der Vertragsdauer haben sich auf Grund der günstigen Entwicklung der 
Energiepreise die reinen Energiekosten von € 84.892,00 auf € 68.446,00 um rd. 19,4 % reduziert. 
 
 

Stromkosten im Jahr 2011 
 

 
 

Stromkosten im Jahr 2015 
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Der der derzeit zugrunde liegenden Energieliefervereinbarung zu grundliegende Strom der EVN ist 
Atomstrom frei und setzt sich wie folgt zusammen: 60,57% Wasserkraft; 26,70% Erdgas; 0,99 % Bio-
gas und Biomasse, 4,49 % Deponie- und Gärgas, 0,08 % Kohle und geothermische Energie, 3,42% 
thermische Abfallverwertung und 3,75 % Wind- und Sonnenenergie. 
 
Beim derzeitigen Tarif handelt es sich um einen so genannten „Business Strom Unversal 
Float“ Tarif, der sich an der Kursentwicklung an der European Energy Exchange (EEX) – Euro-
päische Börse für Strom, Erdgas, Emissionsberechtigungen und Kohle - orientiert.  
 
Die EVN hat für den Zeitraum 01.09.2011 – 31.08.2015 einen Rabatt auf den Energieanteil von 5% 
gewährt. Dieser Rabatt läuft mit 31.8.2015 aus. 
 
Ab 1. September 2015 ergibt sich damit ein reiner Energiepreis wie folgt: 
 
Vario Universal  3,91 Cent/kWh 
Vario Float Tag  3,41 Cent/kWh 
Vario Float Nacht 1,93 Cent/kWh 
 
 
Nunmehr hat die EVN Energievertrieb GmbH & Co KG ein Angebot für den Lieferzeitraum vom 
1.9.2015 bis 31.8.2018 mit folgenden Details vorgelegt: 
Anzahl der Anlagen  157 
Tarifart    „Vario Float Wasserkraft“ 
Rabatt    5 % 
Aktueller Preis nach 5 % Rabat Ct. 4,0945 
 
Mit dem Produkt „Universal Float Wasserkraft“ wird ein Produktmix aus 100 % erneuerbaren 
Energieträgern (zumindest 80 % Wasserkraft) geliefert. In jedem Fall ist der Strom Atomstrom 
frei. 
 
Bei dem angebotenen Tarif handelt es sich um einen so genannten „Universal Float Wasserkraft  und 
„Vario Float Wasserkraft“-Tarif, der sich an der Kursentwicklung an der European Energy Exchange 
(EEX) – Europäische Börse für Strom, Erdgas, Emissionsberechtigungen und Kohle - orientiert.  
Das Tarifprodukt unterliegt einer jährlichen Anpassung und ist unterjährig fix.  
 



Gemeinderat 26.05.2015 öffentlich Seite 13 von 65 
 

 
 
Die EVN gewährt für den Zeitraum 01.09.2011 – 31.08.2015 einen Rabatt auf den Energieanteil von 
5%.  
 
 
Auf Grund intensiver, zäher und zeitaufwendiger Verhandlungen mit der EVN konnte folgende Zusatz-
vereinbarung erreicht werden: 
 
Einschaltungen im Blickpunkt Neulengbach 
Während der Vertragsdauer schaltet die EVN in jeder Ausgabe der Gemeindezeitung ein Inserat ge-
gen einen Inseratenpreis von € 470,00 zzgl. Abgaben und Steuern. 
 
Zur Abklärung über die Marktsituation wurde auch über die Bundesbeschaffungsgesellschaft m.b.H. 
die Kondition aus der bestehenden Rahmenvereinbarung für Gemeinden erkundet. Dort liegt der 
Energiepreis bei Ct. 4,2075 und somit über dem vorliegenden Angebot der EVN. 
 



Gemeinderat 26.05.2015 öffentlich Seite 14 von 65 
 

Zusammenfassend ergibt sich folgende Gegenüberstellung: 
 
Tarif    derzeit    künftig 

Stromherkunft   Atomstrom frei und setzt sich  Produktmix aus 100 % 
wie folgt zusammen: 60,57%  erneuerbaren Energieträgern 
Wasserkraft; 26,70% Erdgas;  (zumindest 80 % Wasserkraft) 
0,99 % Biogas und Biomasse,   
4,49 % Deponie- und Gärgas,  
0,08 % Kohle und    
geothermische Energie, 3,42%   
thermische Abfallverwertung   
und 3,75 % Wind- und    
Sonnenenergie.    
 

Tarif Vario Tag  3,41 Cent/kWh   3,62 Cent/kWh 
 Vario Nacht  1,93 Cent/kWh   2,2135 
 
 Universal  3,91 Cent/kWh   4,09 Cent/kWh 
 
Mehrkosten je kWh 
 Vario Tag      0,19 Cent/kWh 
 Vario Nacht      0,2835 Cent/kWh 
 Universal      0,18 Cent/kWh 
 
Gesamtmehrkosten bei 1,614.650 kWh rd. € 3.000,00 
Abzgl. Inseratenerlöse pro Jahr € 1.880,00 
Netto-Mehrkosten pro Jahr € 1.120,00 

 
 
 
 

Gas 
 
Auch für Gaslieferungen (Bibliothek und Feuerwehrhaus St. Christophen) liegt eine neue Energielie-
fervereinbarung, GEL-NL-15-Gemeinde-0003, Kundennummer 12078859, vor. Hier wird der Tarif 
„Giga Garant“ angeboten und beträgt der Arbeitspreis 3,015 Cent/kWh. 
Die EVN gewährt für den Zeitraum 01.09.2015 – 31.05.2018 einen Rabatt auf den Energieanteil von 
10%.  
 
Derzeit ist der Gaspreis an einen Float-Tarif gebunden und beträgt aktuell € 3,01 Cent/kWh. 
 
Durch die Umstellung auf den „Garant-Tarif“ wäre der Gaspreis auf die Vertragslaufzeit gesichert. Zur 
Relativierung muss aber darauf hingewiesen werden, dass die Energiekosten pro Jahr in einem Be-
reich von rd. € 1.300,00 liegen. 
 
Vorberatungen: 
Der Gegenstand wurde ohne Vorberatungen in einem Ausschuss direkt für die Entscheidung vorberei-
tet. 
 
Zuständigkeit: 
Die Zuständigkeit liegt auf Grund der Bestimmungen der NÖ Gemeindeordnung § 35 Zif. 22 lt. f) beim 
Gemeinderat.  
 

Finanzierung: 

Keine wesentlichen Veränderungen in den Energiepreiskosten. Einsparungen sind nur durch Steige-
rung der Energieeffizienz in den Anlagen zu erwarten, z.B. Umstellung auf LED-Beleuchtung usw. 
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Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat wolle folgende Vereinbarungen beschließen: 
 

a) die Energieliefervereinbarung – Strom, SEL-NL-15-GEMEINDE-0005, zwischen der Stadtge-
meinde Neulengbach und der EVN Energievertrieb GmbH & Co KG, 2344 Maria Enzersdorf, 

b) die Energieliefervereinbarung – Erdgas, GEL-NL-15-GEMEINDE-0003, zwischen der Stadt-
gemeinde Neulengbach und der EVN Energievertrieb GmbH & Co KG, 2344 Maria Enzersdorf 

 
Die vorliegenden Vereinbarungen bilden jeweils einen integrierenden Bestandteil des Beschlussantra-
ges. 
 

 

 

Beschluss: 
Ad a) Der Antrag wird angenommen. 
Ad b) Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 
Ad 1) einstimmig. 
Ad 2) einstimmig. 

  

Sachbearbeiter: DIR zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  8. Teilbebauungsplan "Liebfrauenhof" 

 
Berichterstatter: Vizebgm. Ing. Mag. Alois Heiss 

 

Sachverhalt: 
 
Erlassung Teilbebauungsplan „Liebfrauenhof“ in der KG Haag AZ 6065/2014 
Aufhebung Bausperre „Liebfrauenhof“ in der KG Haag AZ 6065/1/2014 
 

Berichterstatter: Vizebürgermeister Ing. Mag. Alois Heiss 
 
 
I. Grundsatzbeschluss 
 
In seiner Sitzung am 25.11.2014 hat der Gemeinderat der Stadtgemeinde Neulengbach im 
Zuge der 10. Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes hinsichtlich der Widmung 
der Gebäude des Liebfrauenhofes als Erhaltenswerte Gebäude im Grünland eine Bausperre 
für den Liebfrauenhof bestehend aus den Grundstücken Parz. Nr. .11, Parz. Nr. .72 und 
Parz. Nr. 38 in der Katastralgemeinde Haag erlassen.  Freigabebedingung für diese Bau-
sperre ist die Ausarbeitung eines Teilbebauungsplanes für den gegenständlichen Bereich. 
 
Der Entwurf des Teilbebauungsplanes „Liebfrauenhof“ wurde im Zuge der 10. Änderung des 
Örtlichen Raumordnungsprogrammes auf Empfehlung der Baudirektion – Naturschutz des 
Amtes des NÖ Landesregierung für die Einbindung der nunmehr seit 26.03.2015 rechtskräf-
tig umgewidmeten erhaltenswerten Gebäude im Grünland im Bereich des „Liebfrauenhofes“ 
in das Landschaftsbild erstellt. 
 
Dazu liegt folgender Auflagenentwurf vor:  
 
Teilbebauungsplan „Liebfrauenhof“ (Anlage 1 zu diesem top) 
 
 

II. Öffentliche Auflage und Stellungnahmen 
 

Die allgemeine Einsichtnahme des Entwurfes über die Erlassung des Teilbebauungsplanes 
„Liebfrauenhof“ erfolgte in der Zeit vom 20.01.2015 bis 03.03.2015. Innerhalb dieser Frist 
einlangende Stellungnahmen sind bei der endgültigen Beschlussfassung in Erwägung zu 
ziehen.  
 
Stellungnahmen dazu liegen nicht vor. 
 
Am 23.02.2015 fand eine Besprechung mit einem Lokalaugenschein mit dem Amtssachver-
ständigen für Naturschutz des Amtes der NÖ Landesregierung Dr. Werner Haas, dem Plan-
verfasser des Teilbebauungsplanes Dr. Herbert Schedlmayer, Bürgermeister Franz Wohl-
muth und dem Bauamtsleiter Christian Kogler sowie dem Grundeigentümer König statt. Da-
bei wurden Änderungen des Teilbebauungsplanes gegenüber dem Auflagenentwurf bespro-
chen, insbesondere hinsichtlich der Einbindung in das Landschaftsbild. Dabei wurde festge-
stellt, dass die First- und Traufenhöhen weitgehend an den Bestand anzupassen sind. Der 
zur Beschlussfassung vorgelegte Planentwurf entspricht diesen konsensual festgelegten 
Bedingungen. 
 
Nach Rücksprache mit der Rechtsabteilung des Amtes der NÖ Landesregierung sind diese 
Änderungen nicht mehr neuerlich öffentlich aufzulegen, sodass der Teilbebauungsplan „Lieb-
frauenhof“ in der vorliegenden Form vom Gemeinderat zu beschließen wäre. 
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III. Stellungnahmen des Amtes der NÖ Landesregierung 
 
Von der Abt. BD2 – Naturschutz wird folgende Stellungnahme im Wege der Abt. RU1 des 
Amtes der NÖ Landesregierung zum Entwurf am 23.04.2015 übermittelt (Anlage 2 zu die-
sem top): 
 
Stellungnahme von Dr. Werner Haas, Amtssachverständiger für Naturschutz, vom 
21.04.2015: 
 
Die Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht ersucht um Stellungnahme dahingehend, ob 
der überarbeitete Planungsbericht den Festlegungen des Besprechungsergebnisses vom 
23.02.2015 entspricht. Die vorgelegten Unterlagen dokumentieren eine deutliche Orientie-
rung am Gebäudebestand und außerdem, dass die bildgebende Wirkung und speziell die 
Gebäudedimensionen nicht maßgeblich verändert werden. Man trifft damit zur Vereinbarkeit 
der Bebauungsbestimmungen mit den Schutzzielen des Landschaftsschutzgebietes ausrei-
chend Vorsorge. Damit sind die im bisherigen Verfahrensverlauf seitens des Fachbereiches 
Naturschutz geäußerten Bedenken ausgeräumt. 
 
 
 
IV. Verordnung 
 
Gemäß § 33 Abs. 3 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 obliegt die Verordnung über die 
Erlassung des Bebauungsplanes dem Gemeinderat.  
 
Es wäre daher beiliegende Verordnung  (Anlage 3 zu diesem top) zu beschließen. 
 
Gemäß § 26 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 obliegt die Verordnung über die Erlas-
sung bzw. Aufhebung  einer Bausperre dem Gemeinderat.  
 
Es wäre daher beiliegende Verordnung  (Anlage 4 zu diesem top) zu beschließen. 
 
 
Vorberatung: Der Grundsatzbeschluss zur Einleitung des Verfahrens wurde in der Sitzung 
des Gemeinderates am 25.11.2014 gefasst. 
 
Zuständigkeit: Gemäß den Bestimmungen des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 in Verbin-
dung mit der NÖ Gemeindeordnung ist die Zuständigkeit für den Gemeinderat gegeben. 

 
 
 

Finanzierung: 
 
Keine finanzielle Auswirkung (Die Kosten für die Erstellung des Bebauungsplanes wurden vom 
Grundeigentümer getragen). 
 

Anlagen: 
 

AZ: 6065/2014 
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Neulengbach hat in seiner Sitzung am 26.05.2015 
unter Top    nach Erörterung der eingegangenen Stellungnahmen nachstehende 
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VERORDNUNG 
beschlossen: 
 
Bebauungsbestimmungen 

§ 1 
 
Gemäß dem IV. Abschnitt §§ 29 - 33 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, LGBL. 3/2015  
i.d.g.F.,  wird der Teilbebauungsplan “Liebfrauenhof” in der KG Haag erlassen. 
 

§ 2 
 
Die Festlegungen der Regelung für die bauliche Gestaltung der Umwelt, insbesondere für 
die Bebauung und die Einzelheiten der Verkehrserschließung sind dieser Verordnung und 
der von DI Dr. techn. Herbert Schedlmayer,  Ingenieurkonsulent für Raumplanung und 
Raumordnung unter der Plan Nr. HP037/TBPL.1. am 26.02.2015 verfassten, aus einem Blatt 
bestehenden und mit einem Hinweis auf diese Verordnung versehenen Plandarstellung zu 
entnehmen.  
 

§ 3 
 
Die folgenden Bebauungsvorschriften gelten ausschließlich für die Widmung Grünland – 
erhaltenswerte Gebäude mit der Nummer Geb HA3. 
1. Als Dachform ist ausschließlich das Satteldach zulässig, wobei der First annähernd 

parallel zu den Gebäudelängsseiten verlaufen muss. 
2. Zur farblichen Ausgestaltung der Fassaden sind grelle oder auffallende Farben zu 

vermeiden. 
3. Auf Dächern und Hauswänden sind die Errichtung von Plakatwänden sowie die 

Aufstellung von Reklametafeln und –aufschriften verboten. 
 

§ 4 
 

Die Plandarstellung, die mit einem Hinweis auf diese Verordnung versehen ist, liegt im 
Gemeindeamt während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsichtnahme auf. 
 

§ 5 
 
Diese Verordnung wird nach ihrer Kundmachung mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen 
Kundmachungsfrist folgenden Tag rechtswirksam. 
 
Neulengbach, am 26.05.2015 

Der Bürgermeister: 
Angeschlagen am:  
 
Abgenommen am:  

Franz Wohlmuth 
 

 
 
 
AZ. 6065/1/2014 
 
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Neulengbach hat in seiner Sitzung am 26.05.2015 un-
ter 
TOP   nachstehende 
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VERORDNUNG 
beschlossen: 
 

§ 1 
 
Gemäß § 26 des NÖ Raumordnungsgesetztes 2014, LGBL. 3/2015  i.d.g.F., wird die für die 
Liegenschaft EZ 1 (nunmehr EZ 551) bestehend aus den Grundstücken Parz. Nr. .11, Parz. 
Nr. .72 und Parz. Nr. 38 in der Katastralgemeinde Haag mit Verordnung vom 25.11.2014 AZ 
3698/5/2014 erlassene Bausperre aufgehoben. 
 
 

§ 2 
 
Dem Ziel der Bausperre wurde durch die Erlassung des Teilbebauungsplanes „Liebfrauen-
hof“ AZ 6065/2014 vom 26.05.2015 entsprochen. 
 
 

§ 3 
 
Diese Verordnung wird nach Rechtskraft der Verordnung des Teilbebauungsplanes „Lieb-
frauenhof“ AZ 6065/2014 vom 26.05.2015 öffentlich kundgemacht und tritt nach ihrer Kund-
machung mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in 
Kraft.  
 
 
Neulengbach, am  

 
 
 
Der Bürgermeister: 

Angeschlagen am:  
 
Abgenommen am:  

Franz Wohlmuth 
 
 

Beschlussantrag: 
 
1. Der Gemeinderat möge die Verordnung AZ. 6065/2014 über die Erlassung des Teilbe-

bauungsplanes „Liebfrauenhof“ beschließen. 
 
2. Der Gemeinderat möge die Verordnung AZ. 6065//12014 über die Aufhebung der Bau-

sperre nach Rechtskraft des Teilbebauungsplanes „Liebfrauenhof“ beschließen. 
 
 

 

 

Beschluss: 
Ad 1) Der Antrag wird angenommen. 
Ad 2) Der Antrag wird angenommen. 
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Abstimmungsergebnis: 
Ad 1) einstimmig. 
Ad 2) einstimmig. 

  

Sachbearbeiter: DIR zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  9. Bausperre in der KG Emmersdorf AZ 1923/2015 

 
Berichterstatter: Vizebgm. Ing. Mag. Alois Heiss 
 

Sachverhalt: 
 

Das Grundstück Parz. Nr. 97 in der KG Emmersdorf wurde aufgrund einer Mitteilung über 
merkliche Hangrutschungen durch den Geologischen Dienst des Amtes der NÖ Landesre-
gierung im April 2015 überprüft und wurde hierüber das Gutachten vom 30.04.2015 erstellt 
(Anlage 1 zu diesem Top). 
 
Aus diesem Gutachten ergibt sich einerseits die Empfehlung, gegenständliches Grundstück 
zu sanieren und andererseits eine Bausperre im Sinne des NÖ Raumordnungsgesetzes für 
das auf gegenständlicher Parzelle gewidmete Bauland zu erlassen. 
 
Gemäß § 26 Abs. 2 lit b des NÖ ROG 2014 hat der Gemeinderat durch Verordnung eine 
Bausperre unter Angabe des besonderen Zweckes zu erlassen, wenn sich herausstellt, dass 
eine als Bauland gewidmete und unbebaute Fläche von Gefährdungen gemäß § 15 Abs. 3 Z 
1 bis 3 und 5 bedroht ist. Als bebaut gelten Flächen im Sinne von § 25 Abs. 2 letzter Satz. 
Diese Bausperre ist gemäß § 26 Abs. 3 unbefristet und ist vom Gemeinderat aufzuheben, 
wenn die vermutete Gefährdung nicht mehr besteht. 
 
Es wäre daher beiliegende Verordnung zu beschließen (Anlage 2 zu diesem Top). 
 
 
Vorberatung: Die Erlassung der Bausperre wurde aufgrund der Dringlichkeit in keinem Aus-
schuss vorberaten. 
 
Zuständigkeit: Gemäß den Bestimmungen des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 in Verbin-
dung mit der NÖ Gemeindeordnung ist die Zuständigkeit für den Gemeinderat gegeben. 

 
 

Finanzierung: 
Keine finanzielle Auswirkung 
 
 

Anlagen: 
 

AZ. 1923/2015 
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Neulengbach hat in seiner Sitzung am 26.05.2015 un-
ter 
TOP    nachstehende 
 
 

VERORDNUNG 
beschlossen: 
 

§ 1 
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Gemäß § 26 Abs. 2 lit b des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. 3/2015 i.d.g.F, wird für 
den als Bauland-Wohngebiet gewidmeten Bereich des Grundstückes Parz. Nr. 97 in der Ka-
tastralgemeinde Emmersdorf eine Bausperre erlassen. 
 
 

§ 2 
 
Anlass der Bausperre: Aufgrund der im Gutachtens des Geologischen Dienstes des Amtes 
der NÖ Landesregierung vom 30.04.2015 festgestellten Rutschungen. 
 
Zweck der Bausperre: Sanierungsmaßnahmen mittels der im Gutachten des Geologischen 
Dienstes des Amtes der NÖ Landesregierung vom 30.04.2015 empfohlenen Tiefendrainage 
im oberen Bereich des Grundstückes Parz. Nr. 97 KG Emmersdorf. 
 
 

§ 3 
 
Diese Bausperre ist gemäß § 26 Abs 3 NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 unbefristet und ist 
aufzuheben, wenn die vermutete Gefährdung nicht mehr besteht. 
 
 

§ 4 
 
Diese Verordnung wird gemäß §  59 der NÖ Gemeindeordnung öffentlich kundgemacht und 
tritt nach ihrer Kundmachung mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist 
folgenden Tag in Kraft.  
 
Neulengbach, am 26.05.2015 

 
 
Der Bürgermeister: 

Angeschlagen am:  
 
Abgenommen am:  

Franz Wohlmuth 
 
 

Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat möge die Verordnung AZ. 1923/2015 über die Erlassung der Bausperre in 
der KG Emmersdorf beschließen. 
 

 

 

Beschluss: 
Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig. 

  

Sachbearbeiter: BA zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  9.1. Stadtlauf 2015 

 

Berichterstatter: VBgm. Ing. Mag. Alois Heiss 
 

Sachverhalt: 

Am Donnerstag, dem 25.Juni 2015 findet wieder der alljährliche Stadtlauf im Freizeitzentrum 
statt. 
Die Organisation liegt in den  bewährten Händen des TSVA Neulengbach und das erste Mal 
in Kooperation mit dem ATSV Schönfeld. Der Stadtlauf soll wieder mit besonderem Augen-
merk auf Kinder, Schüler und Jugendliche ausgerichtet werden. 
Die Kindergartenkinder erhalten wieder eine Medaille. 
Beim Schüler-, Jugend-, Haupt- und beim Teamlauf werden an die Plätze 1-3 Medaillen und 
Urkunden verteilt. 
Die Gesamtsieger werden mit einem Pokal für die Plätze 1-3 bedacht. 
Die Schulbewerbe sind um 10.00 Uhr Vormittag angesetzt. Es werden hier bis zu 500 Ju-
gendliche erwartet.  
Für die Verpflegung sorgt der ATSV-Schönfeld  mit Kaffee und Kuchen. Nach Rücksprache 
mit dem Roten Kreuz soll wieder die Feldküche für die warmen Speisen und für ein Mittag-
essen für die Schüler sorgen. 
Ab 15.00 Uhr ist freier Eintritt ins Erholungszentrum. 
Die Sponsorengelder gestalten sich folgendermaßen: 
Hauptsponsor Rehau Neulengbach mit € 2.000,-- 
Raika Wienerwald mit € 500,-- 
Die Kosten für die Stadtgemeinde belaufen sich auf ca. € 2.500,--. 
 
Hinweis: 
Dieser Punkt wurde von den Mitarbeitern ohne Vorberatung in einem Ausschuss einge-
bracht.  
 
Zuständigkeit: 
Gemäß § 36 NÖ Gemeindeordnung ist die Beschlussfassung dem Stadtrat vorbehalten. 
Aufgrund der Dringlichkeit wird dieser Punkt in der Gemeinderatssitzung behandelt.  
 
 

Finanzierung: 

 

Eine Bedeckung ist im VA 2015 unter der HH-Stelle 1/2690-7570 gegeben. 
 
 
 

Beschlussantrag: 
Der Gemeinderat wolle die Durchführung des Stadtlaufes am Donnerstag, dem 
25.6.2015 mit Kosten für die Stadtgemeinde Neulengbach in Höhe von ca. € 2.500,-- 
inkl. USt beschließen. 
 
 

 

 

Beschluss: 
Der Antrag wird angenommen. 
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Abstimmungsergebnis: 
einstimmig. 

  

Sachbearbeiter: KU zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  10. Park&Ride-Anlage Neulengbach; Sanierung der Beleuchtungsan-
lage 

 
Berichterstatter: STR Josef Fischer 
 

Sachverhalt: 
 
Im Zuge der Projektvorbereitung zum Austausch der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wurde 
auch die Sanierung der Beleuchtungsanlage in der Park&Ride-Anlage angedacht. Im Zuge der Pro-
jektvorbereitung wurde mit den Projektpartner bei der Errichtung der Anlage, das waren die ÖBB und 
das Land NÖ, Kontakt hinsichtlich Projektvorbereitung, Projektumsetzung und Finanzierungsauftei-
lung Kontakt aufgenommen. Nach langen Untersuchungen hat die ÖBB dann abschließend mitgeteilt, 
dass es sich bei den erforderlichen Maßnahme um eine Reparatur im Sinne der Betriebskostentra-
gung durch die Stadtgemeinde Neulengbach handelt und eine Projekt- und Finanzierungsbeteiligung 
nicht angeboten werden kann. 
 
Auf Grund dieses Ergebnisses wurde dann mit einem Experten für Elektrotechnik Kontakt aufgenom-
men und um Erstellung einer Befundung und eines Sanierungsvorschlages ersucht. Das Ergebnis 
stellt sich wie folg dar: 
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Auf Grund der Erhebungen wurden folgende Sanierungsvarianten untersucht: 
 

1. Leuchtentausch 1:1 

 
2. LED – Leuchten ohne intelligente Steuerung 

 
3. LED – Leuchten mit intelligenter Steuerung 
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Fördermöglichkeiten: 
Neben der elektrotechnischen Untersuchung der Anlage wurde auch mit den Förderstellen Kontakt 
aufgenommen. Nach dem aktuellen Informationsstand kann davon ausgegangen werden, dass die 



Gemeinderat 26.05.2015 öffentlich Seite 30 von 65 
 

Sanierung der Anlage mit Mitteln aus Bedarfszuweisungen in der Höhe von € 100,00 je Lichtpunkt 
gefördert wird.  
 
Ebenfalls sind Förderungen aus Bundesmitteln für einen kompletten Tausch der Beleuchtung auf LED 
inkl. Steuerung im Ausmaß von 700 EUR/kW (getauschte LED Beleuchtung) zu realisieren, wobei das 
Projekt aber von einem kommunalen Betrieb vorgenommen werden muss. 
 
 
Anhand der elektrotechnischen Stellungnahme und der Erkundungen zu den Förderungsmöglichkei-
ten wird folgende Umsetzungsvariante vorgeschlagen: 

 Beauftragung der Neulengbacher Kommunalservice Ges.m.b.H. mit der Projektumsetzung als 
Generalunternehmer. 

 Umsetzung der Variante 2 zu Sanierung der Beleuchtungsanlage ausgeschrieben. 
 
 
Dazu liegt nun folgendes Angebot der Neulengbacher Kommunalservice GmbH vor: 
 

Neulengbach, 2015-05-26 
ScA 

Stadtgemeinde Neulengbach 

Park + Ride Anlage Neulengbach – Sanierung der Beleuchtung 
Generalunternehmerleistung  
Honorarangebot Zl. 001109 
 

Sehr geehrter Herr STR Fischer, 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Wir bedanken uns für die Einladung zur Offertlegung betreffend o.a. Projekt und übersenden 

Ihnen in der Anlage unser Honorarangebot auf Basis der angeführten Grundlagen.  

A) Grundlagen 

 Die Besprechung mit der Energieberatung NÖ 

 Die Ausschreibung der Neulengbacher Kommunalservice GesmbH. für die Elektroin-

stallationsarbeiten samt Angebotsprüfung (Bestbieter netto € 52.002,00) 

 Honorarermittlung gem. HOB für Bauwesen 2004 als Kalkulationsbasis  

 

B) Bau- bzw. Planungsumfang 

 Sanierung und Anpassung der gesamten Beleuchtungsanlage in der P+R Anlage – Um-

stellung auf LED Technik 

 198 Stk  LED Feuchtraumwannenleuchten 25W für Parkflächen 
   18 Stk  LED Deckenanbauleuchten 19W für Stiegenhäuser 
   10 Stk Dämmerungsschalter 

 

C) Leistungszusammenstellung 

Das Angebot enthält folgende Ingenieurleistungen, die zur Abwicklung des Bauvorha-

bens erforderlich sind.  

1. Planung, Vermessung 

Grundlagen, Konzept, Kostenschätzung, Dimensionierung, Planung, Abstimmung mit 

den Behörden, Einreichung Wasserrecht 

2. Sondernutzungen  

Ansuchen um zusätzliche Bewilligungen (Landesstraßen, öffentliches Wassergut, Forst, 

Bahn, etc.) 

3. Fördereinreichung 
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Ansuchen um Fördermittel bei Bund (KPC) und Land NÖ  

4. Detailplanung, Ausführungsunterlagen 

Baureife Durcharbeitung aller Pläne mit allen für die Ausführung erforderlichen Angaben. 

Die Detailplanungen beinhalten ebenfalls die Absteckung sowie die Prüfung und erfor-

derlichenfalls Abänderung des Projektes. 

5. Ausschreibung, Vergabeberatung 

Massenermittlung, Leistungsverzeichnisse, Vertragsbedingungen, Terminvorgaben, An-

gebotsprüfung, Auftragsvergabe 

6. Oberleitung Bauphase 

Koordination der Firmen und Termine, Behördenvertretung, Schlussabnahme 

7. Technische und Kaufmännische Bauaufsicht, Hausanschlussbegehungen 

Baukontrolle, Baustellenbesuche, Aufmaß,  Abrechnungsprüfung, Geldmittelanforderun-

gen beim Fördergeber 

8. Kollaudierung Wasserrecht und Fördermittel 

Zusammenstellung der Unterlagen, Verhandlungsteilnahme 

9. Planungs- und Baukoordinator 

SIGE Plan, Bau KG 

10. Bestandsunterlagen, Pläne 

Koordinative Vermessung, Bestandspläne (Lagepläne und Längenschnitte) deren For-

mat in digitaler Form in diversen GIS Systemen weiterverarbeitet werden kann. 

11. Erstellung Leitungskataster GIS 

Grundlagen, Förderansuchen, Ausschreibungsverfahren, Kanal TV, Datenübernahme, 

digitaler Leitungskataster – Datenbank, Schadensanalyse, Sanierungskonzept, Kollau-

dierung, Datenlieferung analog und digital 

12. Nebenkosten 

Anfahrten, Pläne, Kopien, Projektausfertigungen 

 

D) Angebotsbedingungen  

Die Einholung der Unterschriften zum Revers obliegt dem Auftraggeber 

Leistungszeitraum: 01/2015 bis 12/2015, in Absprache mit dem Auftraggeber 

Angebotsbindung: bis einschließlich 31.07.2015 

1. Leistungsschluss:  

Planungsphase: mit Ausschreibung  

Bauleitungsphase:  mit Abschluss der Kollaudierung 

2. Weitergehende Untersuchungen durch Dritte: 

Geo / Hydrologische Untersuchungen, Beweissicherungsverfahren von Brunnen durch 

externe Prüfanstalten, Bauwerken, Leitungen und Objekten, sowie sonstige Sachver-

ständigentätigkeiten sind im dem angeführten Leistungsumfang nicht enthalten. 

3. Abänderung des Auftragsumfanges: 

Längenänderungen des Leitungsnetzes von bis zu 5% nach unten oder oben bewirken 

keine Änderung der angebotenen Summen. Darüber hinaus gehende Veränderungen im 

Leistungsumfang werden dem AG rechtzeitig bekannt gegeben. 

4. Abrechnungszeitraum: 

Bei den angebotenen Pauschalsummen handelt es sich um veränderliche Preise. 
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5. Rechnungslegung: 

Gemäß Arbeitsfortschritt erlauben wir uns monatliche Rechnungen sowie nach Beendi-

gung der Leistungen eine abschließende Honorarnote zu stellen. 

6. Zahlungsfristen:   

14 Tage netto für Rechnungen und Schlussrechnungen ab Rechnungseingang. 

 

E) Zusätzliche Leistungen 

Für zusätzliche Leistungen außerhalb der nachstehend angeführten Teilleistungen wird 

das Honorar nach tatsächlichem Zeitaufwand gemäß der Honorarordnung für Bauwesen 

zu folgendem Stundensatz (exkl. UST) verrechnet: 

a) €   72,-- für konzeptive und strategische Aufgaben 

b) €   50,-- für technische und wirtschaftliche Aufgaben 

F) Honorarberechnung 

Pos Ingenieurleistungen Planungs- und Bauphase Summe

1 Konsulent für Elektrotechnik 1 PA € 2.140,00

2 Neukom  40 h á 72 €/h € 2.880,00

3

4

5

Summe Planungsphase netto € 5.020,00

Pos Elektrotechnische Ausrüstung Summe

6 Bestbieterangebot - Fa. Wallner Elektroanlagen € 52.002,00

7

8

9

Summe Bauphase netto € 52.002,00

Angebotssumme netto € 57.022,00

zzgl. 20 % MWST € 11.404,40

Angebotssumme brutto € 68.426,40

 

 
 
 
Vorberatung: 
Die Angelegenheit wird im zuständigen Gemeinderatsausschuss am 20. Mai 2015 vorberaten. 
 
Zuständigkeit: 
Die Angelegenheit ist auf Grund der Bestimmungen von § 35 Zif. 20 NÖ Gemeindeordnung dem Ge-
meinderat zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 

Finanzierung: 
Die Finanzierung ist unter Berücksichtigung der in Aussicht gestellten Förderungsmittel mit den unter 
den Haushaltsstellen 1/610-010 (€ 32.000,00) und 5/6121-050 (€ 87.900,00) veranschlagten Beträgen 
gegeben. 
Darüber hinaus ist auch davon auszugehen, dass in Zukunft Einsparungen bei den Stromkosten in der 
Größenordnung von rd. € 3.500,00 pro Jahr und bei den Kosten für Lampentausch realisiert werden 
können. 
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Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat wolle beschließen, dass die Neulengbacher Kommunalservice Ges.m.b.H. als Ge-
neralunternehmer mit der Sanierung der Beleuchtung in der Park&Ride-Anlage entsprechend der im 
Sachverhalt dargestellten Variante 2 zu Gesamtkosten von € 68.426,40 inkl. USt beauftragt wird. 
 

 

 

Beschluss: 
Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig. 
 
Herr STR Gerhard Schabschneider war bei diesem Tagesordnungspunkt nicht anwesend. 

  

Sachbearbeiter: BA zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  11. Verein Einfach L(i)ebenswert" - Ansuchen um finanzielle Unter-
stützung 

 
Berichterstatter: STR DI Ferdinand Klimka 

 

Sachverhalt: 

 

Mit Schreiben vom 15.4.2015 ersucht der Verein „Einfach L(i)ebenswert“, 3051  St. Christo-
phen,  Unterthurm 6, die Stadtgemeinde Neulengbach um eine finanzielle Unterstützung 
sowie Befreiung von der Lustbarkeitsabgabe für den ersten Frühlingsball am Freitag, dem 
24.4.2015, im Gasthaus Schmölz. 

 

Der Verein „Einfach L(i)ebenswert“ (Selbsthilfegruppe) ist nunmehr seit ca. 15 Jahren be-
müht, die Integration von Menschen mit Behinderungen, besonders unserer Kinder und Ju-
gendlichen, zu fördern und möchten mit dieser Veranstaltung dieses Balles wieder einen 
neuen Impuls setzen. 

 
Vorberatung: 
Die Angelegenheit wurde im Kulturausschuss vom 12.05.2015 dem Grunde nach behandelt. 
 
Zuständigkeit: 
Die Entscheidung ist gem. § 35 Zif.2 der NÖ Gemeindeordnung 1973 dem Gemeinderat vor-
behalten. 
 

Finanzierung: 

Eine Bedeckung ist  im VA 2015 unter dem HH-Ansatz 1/0610-7770 gegeben. 

 
 

Beschlussantrag: 

 

Der Gemeinderat wolle beschließen,  dem Verein „Einfach L(i)ebenswert“ eine finanzielle 
Unterstützung für den Frühlingsball vom 24.4.2015 in Höhe von 200,00 zuzuerkennen. 
 

 

 

Beschluss: 
Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig. 

  

Sachbearbeiter: BH zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  12. Unterstützung Oldtimer Club Neulenbach 

 
Berichterstatter: STR DI Ferdinand Klimka 
 

Sachverhalt: 

 
Am 19. Juli 2015 findet in St. Christophen die 87. Autoweihe im Wiltschko Park statt.  
Der Oldtimer Club Neulengbach bildet u.a. das Rahmenprogramm. Der Obmann Johann 
Frasl als Organisator ist auch für die Oldtimer-Ausfahrt verantwortlich. In der Tullner Straße 
bei der Familie Frasl ist der Treffpunkt der Oldtimer-Fahrer, diese werden vor der Ausfahrt 
von der Familie Frasl bewirtet. Nach dem offiziellen Teil in St. Christophen werden die Oldti-
mer im Stadtgebiet von Neulengbach für die Schaulustigen aufgestellt. Die Fahrer/innen be-
geben sich dann in den Lengenbacher Saal zum Mittagessen. Um die Kosten so gering als 
möglich zu halten, ersucht der Obmann nun die Stadtgemeinde Neulengbach um eine finan-
zielle Unterstützung in Höhe von € 215,-- 
 
Neben der finanziellen Unterstützung fallen auch Kosten für Bauhof- und Fuhrparkleistungen 
(Vor- und Nachbereitung von Verkehrszeichen sowie Stühlen und Tischen im Lengenbacher 
Saal) an. Im Vorjahr haben die Kosten dafür € 627,00 betragen. 
 
Personal Bauhof € 550,- 
Fuhrpark € 77,- 
Gesamt € 627,- 
 
Hinweis: 
Diese Angelegenheit wurde im Kulturausschuss am 12.5.2015 dem Grunde nach behandelt.  
 
Zuständigkeit: 
Gemäß § 35 Abs. 2 NÖ Gemeindeordnung ist die Beschlussfassung dem Gemeinderat vor-
behalten. 
 
 

Finanzierung: 

Eine Bedeckung ist im VA 2015 unter der HH-Stelle 1/0610-7770 gegeben. 
 
 

Beschlussantrag: 
Der Gemeinderat wolle die Unterstützung in Höhe von € 215,-- für den Oldtimer Club Neulengbach 
beschließen. 
 

 

 

Beschluss: 
Der Antrag wurde angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig. 
 

  

Sachbearbeiter: KU zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  13. Unterstützung Mag. Corinne Juffinger - Kultur-Frühstück 

 
Berichterstatter: STR DI Ferdinand Klimka 
 

Sachverhalt: 

 

Frau Mag. Corinne Juffinger aus Neulengbach lädt im Rahmen eines Kultur-Frühstückes in der Gale-
rie am Lieglweg zu ihrer CD-Präsentation ein. Termin ist am 28. Juni 2015 um 11:00 Uhr. Frau Juffin-
ger wird mit namhaften Interpreten dabei sein: Veronika Trisko - Soloklavier, Ira Lauren – Sopran, 
Maria Grün -Cello und Agens Wolf – Klavier Begleitung.  

Interessant an dieser CD sind vor allen die Neu-Vertonungen von Lyrik großer Dichterfürsten - so 
etwa Goethes „Erlkönig“,  Goethes Lied der Mignon "Kennst du das Land", Mörikes schaurige Ballade 
"Die Geister vom Mummelsee" sowie "Zitronenfalter im April" und Heinrich Heines "Lorelei" und "Ernst 
ist der Frühling". 

Frau Juffinger ersucht nun um Unterstützung durch die Stadtgemeinde Neulengbach, um die anfallen-
den Kosten wie der Flügeltransport, die Stimmung des Klaviers, die Moderationskosten und die Her-
ausgabe der CD,  zum Teil abzudecken. Frau Juffinger kann sich den Flügel der Musikschule Nlgb. 
ausborgen. Ein Vertrag hierzu wird mit Musikschuldirektor Erich Ott abgeschlossen.  

Die Mitglieder des Kulturausschusses schlagen vor, die Veranstaltung in Höhe von € 300,-- durch den 
Ankauf von 20 CD zu unterstützen. 

 

Hinweis: 

Diese Angelegenheit wurde im Kulturausschuss am 12.5.2015 dem Grunde nach behandelt. 

 

Zuständigkeit: 

Gemäß § 35 Abs. 2 NÖ Gemeindeordnung ist die Beschlussfassung dem Gemeinderat vorbehalten. 

 
 

Finanzierung: 

Eine Bedeckung ist im VA 2015 unter dem HH-Ansatz 1/3810-… gegeben. 
 
 

Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat wolle die Unterstützung für das Kultur-Frühstück am 28. Juni 2015 in der Galerie am 
Lieglweg durch den Ankauf von 20 CD in Gesamtwert von € 300,-- beschließen.  
 

 

 

Beschluss: 
Der Antrag wurde angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig. 

  

Sachbearbeiter: KU zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  14. Leihgaben für die Ausstellung "Wally Neuzil. Ihr Leben mit Egon 
Schiele" - Ansuchen um Verlängerung 

 
Berichterstatter: STR DI Ferdinand Klimka 
 

Sachverhalt: 
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Neulengbach hat in seiner Sitzung v. 25.11.2014 der Verleihung 
nachfolgender Objekte (bis 1. Juni 2015) an das Leopold Museum zugestimmt:  
 

o Meldeprotokoll von Neulengbach der Jahre 1903 bis 1912, mit dem Eintrag von Egon 

Schiele aus dem Jahr 1911, Zeile 277 

o Grundrissplan des späteren Gartenateliers von Egon Schiele aus dem Jahr 1910, 

»Plan zur Erbauung einer Villa für die Wohlgeb. Herren Peter Komarek u. Johann Ca-

sil auf der Grundpz. Nr. 167/12/22 Au Gem. Neulengbach « 

 
Mit Schreiben vom 30. April 2015, eingelangt am 6. Mai 2015, wird nun vom Leopold Museum mittge-
teilt, dass die Ausstellung sowohl beim Publikum als auch in den Medien großes Interesse findet. In 
diesem Zusammenhang wird die Stadtgemeinde Neulengbach gebeten, dass die Leihgaben noch bis 
zum 7. September 2015 gezeigt werden dürfen. 
 
 

Finanzierung: 
Keine finanzielle Auswirkung 
 
 

Beschlussantrag: 

 
Der Gemeinderat möge dem Ansuchen des Leopold Museums um Verlängerung der gegenständli-
chen Leihgaben bis zum Ausstellungsende am 7. September 2015 zustimmen. 
 
 

 

 

Beschluss: 
Dem Antrag wurde zugestimmt. 

 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig. 

  

Sachbearbeiter: AV zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  15. Neulengbacher Kommunalservice Ges.m.b.H. - Jahresabschluss 
zum 31.12.2014 

 
Berichterstatter: STR Mag. Dr. Raimund Heiss 
 

Sachverhalt: 
 
Auf Grund der Bestimmungen von § 68 (3) NÖ Gemeindeordnung muss bei Unternehmungen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit, die unter beherrschendem Einfluss der Gemeinde stehen, vorgesehen 
sein, dass dem Gemeinderat einmal jährlich ein Bericht über die wirtschaftliche Situation und die vo-
raussichtliche Entwicklung der Unternehmung vorzulegen ist. 
 
Zuletzt wurde der Gemeinderat durch die Berichterstattung über die Jahresrechnung zum 31.12.2013 
der Neulengbacher Kommunalservice Ges.m.b.H. über die wirtschaftliche Situation informiert. Nach-
dem bei der Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss 2014 der Stadtgemeinde Neulengbach 
der Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers noch nicht vorgelegen ist und somit über die Jahresrechnung 
nicht berichtet wurde, wird der Gemeinderat nun über die wirtschaftliche Situation der Unternehmung 
durch Vorlage der Jahresrechnung zum 31.12.2014 entsprechend informiert. 
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Lagebericht 
 

1. Bericht über den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage 

 

a. Erläuterungen über die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbe-

dingungen 

 

Die Neulengbacher Kommunalservice Ges.m.b.H. ist ein 100 %-iges Tochterunter-

nehmen der Stadtgemeinde Neulengbach. Die Geschäftstätigkeit umfasst das Bau-

meistergewerbe mit den Schwerpunkten auf Planung und Projektabwicklung, das 

Handelsgewerbe und den Betrieb des Neulengbacher Freibades. 

Ein besonderer Schwerpunkt des Geschäftsfeldes hat sich im Jahr 2014 im Bereich 

von Generalunternehmeraufträgen von der Gesellschafterin Stadtgemeinde Neu-

lengbach ergeben. Forciert wurde auch das Angebot im Bereich der grafischen, ge-

ocodierten Leitungs- und Straßenraum-einrichtungsdaten. 

 

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Unternehmens haben sich durch die 

hohe Kundenorientierung an die öffentliche Hand konstant gehalten. Das primäre 

Leistungsangebot des Unternehmens orientiert sich an den Verpflichtungen der öf-

fentlichen Hand und ist damit eine kontinuierliche Entwicklung aus dem Jahresab-

schluss 2014 ablesbar. 

 

b. Spezifische Fragen und Probleme des Geschäftszweiges 

 

Jene Geschäftszweige, die das Unternehmen besetzt, haben im Jahr 2014 weder 

spezifische Fragen noch Probleme aufgeworfen. 

 

c. Investitionsbereich 

 

Im Jahr 2014 erfolgten Investitionen in die unternehmensspezifischen Software.  

Der Fuhrpark wurde der Unternehmenstätigkeit angepasst und erweitert. Dies ent-

spricht den akutellen Anforderungen des Unternehmens.  

Am Sportplatz wurde eine Spieluhr angekauft. 

Im Jahr 2014 wurde das Investitionsvolumen weiters auf Ankäufe zur Verbesserung 

der Attraktivität des Freibades orientiert. So wurde für die motorisch beeinträchtigen 

Badegäste ein Pool-Lifter angeschafft. Auch der Kinderspielbereich wurde ergänzt. 

Diese Investitionen werden positive Auswirkungen auf den Betrieb des Freibades 

bringen. 

 

d. Wichtige Ereignisse während des Geschäftsjahres 

 

Für das Unternehmen haben sich die Übernahme von Generalunternehmer-

aufträgen der öffentlichen Hand und die Nachfrage von privaten Auftraggebern posi-

tiv ausgewirkt. 
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Von der Geschäftsführung wurde mit der Definition einer generellen Rabattvereinba-

rung ein Instrument zur nachhaltigen Kundenbindung weitergeführt. 

2. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres 

 

a. Mitarbeiterstruktur 

 

Durch die Erweiterung des Freibades um ein Funbecken mit Breitrutsche und Spring-

türmen hat sich ein erhöhter Personalbedarf bei der Beckenaufsicht ergeben. 

Ein Techniker hat auf eigenen Wunsch das Unternehmen verlassen. Eine Nachbe-

setzung erfolgte bisher nicht. 

Eine Mitarbeiterin befindet sich im Mutterschutz. Dafür wurde eine entsprechende 

Vertretung aufgenommen. 

Im Jahr 2014 wurde im Büro eine Lehrlingsausbildungsstelle geschaffen. Damit hat 

das Unternehmen nun auch für allf. künftigen Personalbedarf vorgesorgt. 

 

3. Bericht über die voraussichtliche Entwicklung und die Risiken des Unternehmens 

 

a. Volkswirtschaftliche Entwicklung 

 

Durch die Aufteilung der Auftraggeberstruktur in die öffentliche Hand und private Auf-

traggeber kommt es hier zu einer Homogenisierung des Auftragsvolumens. Die Ten-

denz zur Sanierung von Gebäuden und zur Anlage in Liegenschaften ist auch für das 

Unternehmen spürbar. 

 

b. Wesentliche Risiken und Ungewissheiten 

 

Die Auftraggeberstruktur bzw. die Umsätze pro Auftraggeber ergeben ein geringes 

Ausfallsrisiko. Aus diesem Grund wurde ein im Jahr 2013 gebildete Rückstellung zur 

Hälfte aufgelöst. 

 

4. Verwendung von Finanzinstrumenten 

 

Die Finanzierung zur Errichtung des Bauhofes und des Altstoffsammelzentrums er-

folgte durch ein Darlehen bei der Bawag PSK. Für dieses Darlehen hat die Stadtge-

meinde Neulengbach die Haftung übernommen. Darüber hinaus hat das Land Nie-

derösterreich dem Unternehmen ab dem Jahr 2013 auf die Dauer von fünfzehn Jah-

ren einen Zinsenzuschuss für einen Darlehensteilbetrag von € 350.000,00 in Höhe 

des Zinsenaufwandes, maximal 3 %, gewährt. 

Im Jahr 2013 erfolgte die erste Teilrückführung des Darlehens im Ausmaß von € 

730.000,00. Im Jahr 2014 wurde eine weitere Darlehensrückzahlung in Höhe von € 

50.000,00 realisiert. Dies erfolgte ohne Beeinträchtigung der Liquidität für das Unter-

nehmen, da die erforderlichen Mittel kontinuierlich aufgebaut wurden. 

Zum Bilanzstichtag liegt dieser Betrag auf einem Geldverrechnungskonto, da vom 

darlehensgebenden Bankinstitut die entsprechende Buchung erst im Jahr 2015 voll-
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zogen wurde. Die Rückzahlungsquote liegt nun um € 150.000,00 über der vertraglich 

vereinbarten Tilgungsrate. 

Weitere Finanzinstrumente wurden nicht in Anspruch genommen. 

 
 

Aus diesem Ziffernwerk ist eindeutig ablesbar, dass die Gesellschaft erfolgreich und gewinnbringend ar-
beitet. Durch die operativen Tätigkeiten der Gesellschaft konnte der bis zum Jahr 2008 in Höhe von 
€163.809,55 aufgestaute Verlust zur Gänze eliminiert werden. Der Bilanzgewinn beträgt fünf Jahre nach 
Ausweitung der Geschäftsfelder der Gesellschaft zum 31.12.2013 nunmehr € 144.488,24. 
 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde im Sinne der Bestimmungen von § 68a (3) NÖ Ge-
meindeordnung  von der AT Audit und Trust Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Baden, überprüft. 
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Hinweis: 
Die Jahresrechnung der Neulengbacher Kommunalservice Ges.m.b.H. zum 31.12.2014 wird auf Grund 
der Bestimmungen von § 83 (1) NÖ Gemeindeordnung gemeinsam mit der Prüfbericht der AT Audit und 
Trust WP GmbH dem Rechnungsabschluss 2015 der Stadtgemeinde Neulengbach beigelegt 
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Vorberatungen: 
Der Gegenstand wurde mit den Fraktionsobleuten und den Mitgliedern des Prüfungsausschusses in 
Anwesenheit des Wirtschaftsprüfers am 4. Mai 2015 erörtert. 
 
Zuständig: 
Die Angelegenheit ist gem. § 68 (3) NÖ Gemeindeordnung dem Gemeinderat vorzulegen. 
 
 

Finanzierung: 
Die Neulengbacher Kommunalservice Ges.m.b.H. löst keine Budgetbindung bei der Stadtgemeinde 
Neulengbach aus. 
 
 

Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat wolle den Bericht über die wirtschaftliche Situation und die Entwicklung der Neu-
lengbacher Kommunalservice Ges.m.b.H. auf Grund des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 und 
dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 zur Kenntnis nehmen. 
 

 

 

Beschluss: 
Der Bericht wurde zur Kenntnis genommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig. 

  

Sachbearbeiter: DIR zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  16. Dorfgemeinschaft Markersdorf -  Förderungsansuchen für  Kanal-
einmündungsabgabe 

 
Berichterstatter: STR Mag. Dr. Raimund Heiss 
 

Sachverhalt: 

 

Mit Bescheid vom 11.3.2015, AZ. KAN-15/2015 und  Bescheid vom 12.3.2015, AZ. KAN-
15/2015 wurden der Dorfgemeinschaft Markersdorf Kanalergänzungsabgaben für die Lie-
genschaft in 3040  Neulengbach, Markersdorf 105 in Höhe von € 70,26 (RW-Kanal) und € 
192,25 (SW Kanal) vorgeschrieben. 

 

Die finanzielle Lage des Vereines stellt sich auf Grund des Umbaues des Dorfhauses nach 
Angaben des Vereins als ausgereizt dar. 

 

Mit Schreiben vom 24.4.2015  ersucht der Obmann der Dorfgemeinschaft Markersdorf, Herr 
Helmut Leonhartsberger, die Stadtgemeinde Neulengbach um Erlass der Kanalergänzungs-
abgaben in Gesamthöhe von € 262,51. 

 

Nach den bisherigen Gepflogenheiten der Gemeinde bei den div. Vorschreibungen an Verei-
ne wurden u.a. dem 

 

 ÖTB Österreichischen Turnerbund, der 

 Tennisunion Ollersbach, dem 

 Sportverein Raipoltenbach, dem 

 UTC Tennisunion Neulengbach und 

 dem ATSV-Schönfeld  ebenfalls Anschlussabgaben   

 

als Sportförderung gegenverrechnet, wobei für  den laufenden Betrieb (Kanalbenützungs-  
und Wasserbezugsgebühren) die Vereine als Benützer aufzukommen haben. 

 

 

Vorberatung: 

Die Angelegenheit wurde noch in keinem Ausschuss behandelt. 

 

Zuständigkeit: 
Gemäß § 35 Abs. 2 Ziffer 2 NÖ Gemeindeordnung ist die Beschlussfassung dem Gemeinde-
rat vorbehalten. 
 
 

Finanzierung: 

Eine Bedeckung ist im VA 2015 unter der HH-Stelle 1/0610-7770 gegeben. 
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Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat möge beschließen, der Dorfgemeinschaft Markersdorf  die Kanalergän-
zungsabgaben in Gesamthöhe von € 262,51  als Förderung zu gewähren. 
 

 

 

Beschluss: 
Der Antrag wurde angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig. 

  

Sachbearbeiter: BA zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  17. Dorfgemeinschaft Markersdorf -  Förderungsansuchen für Was-
seranschlussabgabe 

 
Berichterstatter: STR Mag. Dr. Raimund Heiss 
 

Sachverhalt: 

 

Mit Bescheid vom 12.3.2015, AZ. WAS-18/2015 wurde der Dorfgemeinschaft Markersdorf 
eine Wasseranschlussergänzungsabgabe für die Liegenschaft in 3040  Neulengbach, 
Markersdorf 105 in Höhe von € 210,44) vorgeschrieben. 

 

Die finanzielle Lage des Vereines stellt sich auf Grund des Umbaues des Dorfhauses nach 
Angaben des Vereins als ausgereizt dar. 

 

Mit Schreiben vom 24.4.2015  ersucht der Obmann der Dorfgemeinschaft Markersdorf, Herr 
Helmut Leonhartsberger, die Stadtgemeinde Neulengbach um Erlass der Wasseran-
schlussergänzungsabgabe in Höhe von € 210,44. 

 

Nach den bisherigen Gepflogenheiten der Gemeinde bei den div. Vorschreibungen an Verei-
ne wurden u.a. dem 

 

 ÖTB Österreichischen Turnerbund, der 

 Tennisunion Ollersbach, dem 

 Sportverein Raipoltenbach, dem 

 UTC Tennisunion Neulengbach und 

 dem ATSV-Schönfeld  ebenfalls Anschlussabgaben   

 

als Sportförderung gegenverrechnet, wobei für  den laufenden Betrieb (Kanalbenützungs-  
und Wasserbezugsgebühren) die Vereine als Benützer aufzukommen haben. 

 

 

Vorberatung: 

Die Angelegenheit wurde noch in keinem Ausschuss behandelt. 

 

Zuständigkeit: 
Gemäß § 35 Abs. 2 Ziffer 2 NÖ Gemeindeordnung ist die Beschlussfassung dem Gemeinde-
rat vorbehalten. 
 
 

Finanzierung: 

Eine Bedeckung ist im VA 2015 unter der HH-Stelle 1/0610-7770 gegeben. 

 



Gemeinderat 26.05.2015 öffentlich Seite 56 von 65 
 

 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat möge beschließen, der Dorfgemeinschaft Markersdorf  die Wasseran-
schlussergänzungsabgabe  in Höhe von € 210,44  als Förderung zu gewähren. 
 
 

 

 

Beschluss: 
Der Antrag wurde angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig. 

  

Sachbearbeiter: BA zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  18. Sanitätsgemeinde Neulengbach - KG St.Christophen 

 
Berichterstatterin: STR Vizepräs. Beate Raabe-Schasching MA 
 

Sachverhalt: 
 
Da der Gemeindearzt der Sanitätsgemeinde Altlengbach, in den Ruhestand getreten ist, wird die Sani-
tätsgemeinde Altlengbach mit Beschluss der NÖ Landesregierung aufgelöst werden. Dies hat zur 
Folge, dass die KG St. Christophen, die sich im Sanitätssprengel Altlengbach befindet und auch ge-
meindeärztlich betraut wurde, ab diesem Zeitpunkt ohne gemeindeärztliche Versorgung sein wird. 
 
Da laut Aussage von Herrn Kuhrn, Abteilung Sanitätsgemeinden des Landes Niederösterreich, der 
Beschluss der Landesregierung um Auflösung der Sanitätsgemeinde Altlengbach bzw. eine ev. Ände-
rung (Aufnahme der KG St.Christophen in die Sanitätsgemeinde Neulengbach) des Sanitätssprengels 
Neulengbach, erst erfolgt – der genaue Zeitpunkt kann derzeit noch nicht bekanntgegeben werden – 
war es notwendig, vorerst mit unserem Gemeindearzt, Herrn Dr.Schmotz, ein diesbezügliches, Ge-
spräch zu führen. 
 
In einer gemeinsamen Besprechung, am 20.04.d.J. zwischen Herrn STADir. Ott und Herrn Dr. 
Schmotz hat sich dieser dankenswerter Weise bereit erklärt, nach der Auflösung der Sanitätsgemein-
de Altlengbach die gemeindeärztlichen Tätigkeiten für die KG St. Christophen zusätzlich zu den be-
reits bestehenden Agenden der Sanitätsgemeinde Neulengbach mit zu übernehmen. 
 
Der NÖ Landesregierung, Abteilung Sanitätsgemeinden des Landes Niederösterreich, wäre mitzutei-
len, dass die Sanitätsgemeinde Neulengbach bereit ist, auch jene sanitätsgemeindlichen Aufgaben 
der bisher der Sanitätsgemeinde Altlengbach angehörenden KG St.Christophen zu übernehmen. 
 
Vorberatungen: 
Diese Angelegenheit wird direkt dem Gemeinderat zur Behandlung vorgelegt. 
 
Zuständigkeit: 
Die Entscheidung hat der Gemeinderat zu treffen. 
 

Finanzierung: 

Voraussichtlich keine Änderung in den finanziellen Belastungen für die Gemeinde. 
 
 

Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat möge beschließen, der NÖ Landesregierung, Abteilung Sanitätsgemeinden, mitzu-
teilen, dass die Sanitätsgemeinde Neulengbach bereit wäre, nach Auflösung der Sanitätsgemeinde 
Altlengbach, die Agenden der KG St.Christophen mit zu übernehmen. 
 

 

 

Beschluss: 
Der Antrag wurde angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig. 

  

Sachbearbeiter: DIR zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  19. Sonderpädagogische Ferienbetreuung im SPZ Neulengbach - St. 
Christophen 

 
Berichterstatterin: STR Vizepräs. Beate Raabe-Schasching MA 
 

Sachverhalt: 
 
Im Rahmen der WIR Wienerwald Initiativ Region wurde erhoben, dass 8 Kinder (7 Kinder aus WIR, 1 
Kind Maria Anzbach) eine Ferienbetreuung für insgesamt 6 Wochen (13.07.-21.08.2015) benötigen. 
Die erforderlichen Räumlichkeiten können im SPZ St. Christophen zur Verfügung gestellt werden. 
Eine Betreuung in der Zeit von 9.00 bis 17.00 Uhr ist möglich.  
 
Das Institut NEUEWEGE kann die Betreuung organisatorisch und personell abdecken. 
 
 
Auf Grund der Vorerhebungen ergibt sich folgende Kosten- und Finanzierungssituation: 
 

NEUEWEGE Ferienbetreuung NÖ 2015 - Kostenbeitrag Eltern 

Kostenbeitrag / Woche 78 € inkl. 10% MWST. 
   

WIR-
Elternbeitrag/Woche  
47 € 

  
Wochen Gesamt 

  
Berger/Wisoko Eichgraben 4 312 € 188 

Müller Neulengbach 1 78 € 47 

Nagl N-Innermanzing 6 468 € 282 

Pilgerstorfer M-Anzbach 0 0 € 0 

Roitner Neulengbach 6 468 € 282 

Schöngrundner M-Anzbach 6 468 € 282 

Schöppl Neulengbach 4 312 € 188 

Tamas Eichgraben 4 312 € 188 

Geppl Neulengbach 6 468 € 282 

Kostenbeiträge gesamt:   2886 € 1739 

Beiträge netto  2.623,64  1.580,91 

 

Kalkulation: 23.3.2015, lt vorläufiges Angebot Neue Wege GmbH 
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Kalk für WIR-Gemeinden 

  
 

 
Preis pro Betreuungsstunde  32,60 €  

 
bei 30 Tagen zu 9 Std 270,00 Std  

     
 

  
Gesamt 8.802,00 €  

 
minus Elternbeitrag netto 2.623,64 €  

  
Summe 6.178,36 € 

 

 
plus 10% UST 617,84 € 

 

  
WIR -Rechnung 6.796,20 € 

 

      

  
Aufschlüsselung Kosten Gemeindeanteil: 

  
WIR-Rechnung 6.178,36 

  

  
abz. WIR-Elternbeitrag -1.580,91 

  

  
WIR-Kosten gesamt 4.597,45 

  

  
abzg. NÖ-Landesförd. -2.000,00 

  

  
Taxidienst 2.500,00 

  

  
Gemeindeanteil: 5.097,45 849,58 Kosten pro Woche 

      

  
1. Wo, 5 Kinder 169,92 Kosten pro Kind 

  
2. Wo. 5 Kinder 169,92 Kosten pro Kind 

  
3. Wo. 6 Kinder 141,60 Kosten pro Kind 

  
4. Wo. 5 Kinder 169,92 Kosten pro Kind 

  
5. Wo. 5 Kinder 169,92 Kosten pro Kind 

  
6. Wo. 6 Kinder 141,60 Kosten pro Kind 

      

  
Kosten für Eichgraben: 1.243,78 

  

  
Kosten für M-Anzbach: 963,42 

  

  
Kosten für Neulengbach: 1.926,84 *plus Elternbeitrag Fam. Geppl € 282,- 

  
Kosten für N-Innermanzing: 963,41 

  

   
5.097,46 

   
*Laut Informationen der WIR kann sich die Fam. Geppl derzeit den Elternbeitrag nicht leisten und 
daher wird die Stadtgemeinde Neulengbach gebeten, diesen Betrag auch zu übernehmen. 
 
Hinweis: 
 
Die Summe im Beschlussantrag stellt den Maximalbetrag dar  die WIR wird um Förderungen ansu-
chen, welche gegebenenfalls diesen Betrag reduzieren. 
 
 
Vorberatungen: 
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Der Sachverhalt wird / wurde in der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Gesundheit am 
20.05.2015 vorberaten. 
 
Zuständigkeit: 
 
Diese Angelegenheit ist auf Grund der Bestimmungen von § 35 NÖ Gemeindeordnung dem Gemein-
derat zur Entscheidung vorzulegen. 
 
 

Finanzierung: 

Eine Bedeckung ist im VA 2015 unter der HH-Stelle 1/2500-7280 gegeben. 
 
 

Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Neulengbach wolle beschließen, dass Kosten der sonderpäda-
gogischen Ferienbetreuung in den Ferien 2015 für die aus dem Gemeindegebiet von Neulengbach 
namhaft gemachten Kinder (insgesamt 4) mit einem Betrag von max. € 2.208,84 übernommen wer-
den. 
 

 

 

Beschluss: 
Der Antrag wurde angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig. 

  

Sachbearbeiter: BH zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  20. Übernahme in das öffentliche Gut - KG Emmersdorf AZ 1687/2015 

 
Berichterstatter: STR Jürgen Rummel 
 

Sachverhalt: 

 
Aufgrund des vorliegenden Teilungsplanes GZ 40746 vom 25.03.2015 der Vermessung DI 
Hanns H. Schubert Ziviltechniker GmbH, 3100 St. Pölten, Kremser Landstraße 3 bzw. 3040 
Neulengbach, Ulmenhofstraße 233, wird das Trennstück 1 des Grundstückes Parz. Nr. 36 im 
Ausmaß von 74 m² in der KG 19711 Emmersdorf in das Eigentum der Stadtgemeinde Neu-
lengbach (öffentliches Gut) übertragen und soll als öffentliche Verkehrsfläche ausgewiesen 
werden. 
 
Die Abtretung erfolgt unentgeltlich. Die grundbücherliche Durchführung des Teilungsplanes 
erfolgt gemäß § 15 LTG im Wege des Vermessungsamtes St. Pölten. 
 
Gemäß § 4 Zf. 3 lit. b) NÖ Straßengesetz LGBl. 8500 i.d.g.F. liegt eine öffentliche Gemein-
destraße jedenfalls mit der ersten nachweislichen Information der Öffentlichkeit über ein 
konkretes Straßenbauvorhaben vor. Als erste nachweisliche Information der Öffentlichkeit 
über ein konkretes Straßenbauvorhaben gilt bei bestehenden Straßen oder Straßenbauvor-
haben einer Gemeinde die Widmung als öffentliche Verkehrsfläche im Flächenwidmungs-
plan. Der bezughabende Teilungsplan GZ 40746 vom 25.03.2015 der Vermessung DI 
Hanns. H. Schubert, Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen, 3100 St. Pölten, Kremser 
Landstraße 2 bzw. 3040 Neulengbach, Ulmenhofstraße 233, liegt im Gemeindeamt zur Ein-
sicht auf. Die in diesem Teilungsplan   ausgewiesene Teilfläche 1 des Grundstückes Parz. 
Nr. 36 der EZ 57 in der KG 19711 Emmersdorf, wird in das öffentliche Gut der Stadtgemein-
de Neulengbach übernommen und als öffentliche Verkehrsfläche ausgewiesen. Die Wid-
mung der in das öffentliche Gut zu übernehmenden Teilfläche ist beim nächsten Änderungs-
verfahren des örtlichen Raumordnungsprogrammes zu berücksichtigen. Es sind somit die 
Voraussetzungen des § 4 Z. 3 lit. b) NÖ Straßengesetz 1999 LGBl. 8500 i.d.g.F. erfüllt.  
 
Vorberatung: Die Angelegenheit wurde als Routinevorgehen in keinem Ausschuss vorbera-
ten 
 
Zuständigkeit: Gemäß § 35 NÖ Gemeindeordnung ist die Zuständigkeit des Gemeinderates 
gegeben. 
 
 

Finanzierung:  
Keine unmittelbare finanzielle Auswirkung. 
 
 

Anlagen: 
 

AZ. 1687/2015 
 
 

KUNDMACHUNG 
 
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Neulengbach hat in seiner Sitzung am 26.05.2015 
unter Top         folgenden Beschluss gefasst: 
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Die im Teilungsplan GZ   40746   vom  25.03 2015 der Vermessung DI Hanns H. Schubert, 
3100 St. Pölten, Kremser Landstraße 2 bzw. 3040 Neulengbach, Ulmenhofstraße 233, ange-
führte Teilfläche in der KG 19711 Emmersdorf, und zwar  
 

   Trennstück Nr.    von Grundstück   Fläche in m² 
 

1      36       74 
 

wird in das öffentliche Gut der Stadtgemeinde Neulengbach übernommen und als öffentliche 
Verkehrsfläche ausgewiesen. 
 
Gemäß § 4 Zf. 3 lit. b) NÖ Straßengesetz LGBl. 8500 i.d.g.F. liegt eine öffentliche Gemein-
destraße jedenfalls mit der ersten nachweislichen Information der Öffentlichkeit über ein 
konkretes Straßenbauvorhaben vor. Als erste nachweisliche Information der Öffentlichkeit 
über ein konkretes Straßenbauvorhaben gilt bei bestehenden Straßen oder Straßenbauvor-
haben einer Gemeinde die Widmung als öffentliche Verkehrsfläche im Flächenwidmungs-
plan. Der bezughabende Teilungsplan GZ 40746 vom 25.03.2015 der Vermessung DI 
Hanns. H. Schubert, Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen, 3100 St. Pölten, Kremser 
Landstraße 2 bzw. 3040 Neulengbach, Ulmenhofstraße 233, liegt im Gemeindeamt zur Ein-
sicht auf. Die in diesem Teilungsplan   ausgewiesene Teilfläche 1 des Grundstückes Parz. 
Nr. 36 der EZ 57 in der KG 19711 Emmersdorf im Ausmaß von 74 m²  wird in das öffentliche 
Gut der Stadtgemeinde Neulengbach übernommen und als öffentliche Verkehrsfläche aus-
gewiesen. Die Widmung der in das öffentliche Gut zu übernehmenden Teilfläche ist beim 
nächsten Änderungsverfahren des örtlichen Raumordnungsprogrammes zu berücksichtigen. 
Es sind somit die Voraussetzungen des § 4 Z. 3 lit. b) NÖ Straßengesetz 1999 LGBl. 8500 
i.d.g.F. erfüllt.  
 
 
Neulengbach, am 26. Mai 2015 

 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
Franz Wohlmuth 

 
 
Angeschlagen am:   
 
Abgenommen am:   
 
 

Beschlussantrag: 
 

Der Gemeinderat wolle die Ausweisung des im Teilungsplan GZ 40746 vom 25.03.2015 der 
Vermessung DI Hanns H. Schubert Ziviltechniker GmbH angeführten Trennstück 1 des 
Grundstückes Parz. Nr. 36 im Ausmaß von 74 m² (Grundbuch 19711 Emmersdorf) als öffent-
liche Verkehrsfläche sowie die Übernahme in das öffentliche Gut beschließen. 
 

 

 

Beschluss: 
Der Antrag wurde angenommen. 



Gemeinderat 26.05.2015 öffentlich Seite 63 von 65 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig. 

  

Sachbearbeiter: BA zugeteilt am: erledigt am: 
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Ende der Sitzung um 20:40 Uhr. 

 

PROTOKOLLFERTIGUNG 

 

   

Bgm. Franz Wohlmuth Andrea Birkner 

Vorsitzender Schriftführerin 

     

   

 
 
_______________________       ______________________ 

   

 
  
Dieses Protokoll wurde in der Sitzung am  
genehmigt/abgeändert/nicht genehmigt*) 
 
*) nicht zutreffendes bitte streichen 
 
 
 
 
X Protokollbeilagen bilden einen integrierenden Bestandteil dieses Protokolls. 


